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GEMEINSAM VOR INFEKTIONEN SCHÜTZEN 
 

Belehrung für Eltern und sonstige Sorgeberechtigte durch Gemeinschaftseinrichtungen 
gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2 Infektionsschutzgesetz 

 
In Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten, Schulen oder Ferienlagern befinden sich viele 
Menschen auf engem Raum. Daher können sich hier Infektionskrankheiten besonders leicht 
ausbreiten.  Aus diesem Grund enthält das Infektionsschutzgesetz eine Reihe von Regelungen, die 
dem Schutz aller Kinder und auch des Personals in Gemeinschaftseinrichtungen vor ansteckenden 
Krankheiten dienen. Über diese wollen wir Sie mit diesem Merkblatt informieren.  
 

1. Gesetzliche Besuchsverbote  

Das Infektionsschutzgesetz schreibt vor, dass ein Kind nicht in den Kindergarten, die Schule oder eine 
andere Gemeinschaftseinrichtung gehen darf, wenn es an bestimmten Infektionskrankheiten erkrankt 
ist oder ein entsprechender Krankheitsverdacht besteht. Diese Krankheiten sind in der Tabelle 1 auf 
der folgenden Seite aufgeführt.  
 
Bei einigen Infektionen ist es möglich, dass Ihr Kind die Krankheitserreger nach durch-gemachter 
Erkrankung (oder seltener: ohne krank gewesen zu sein) ausscheidet. Auch in diesem Fall können sich 
Spielkameraden, Mitschüler/-innen oder das Personal anstecken. Nach dem Infektionsschutzgesetz ist 
deshalb vorgesehen, dass die „Ausscheider“ bestimmter Bakterien nur mit Zustimmung des 
Gesundheitsamtes und unter Beachtung der festgelegten Schutzmaßnahmen wieder in eine 
Gemeinschaftseinrichtung gehen dürfen (Tabelle 2 auf der folgenden Seite).  
 
Bei manchen besonders schwerwiegenden Infektionskrankheiten muss Ihr Kind bereits dann zu Hause 
bleiben, wenn eine andere Person bei Ihnen im Haushalt erkrankt ist oder der Verdacht auf eine dieser 
Infektionskrankheiten besteht (Tabelle 3 auf der folgenden Seite).  
 
Natürlich müssen Sie die genannten Erkrankungen nicht selbst erkennen können. Aber Sie sollten bei 
einer ernsthaften Erkrankung Ihres Kindes ärztlichen Rat in Anspruch nehmen (z.B. bei hohem Fieber, 
auffallender Müdigkeit, wiederholtem Erbrechen, Durchfällen und anderen ungewöhnlichen oder 
besorgniserregenden Symptomen). Ihr/-e Kinderarzt/-ärztin wird Ihnen darüber Auskunft geben, ob Ihr 
Kind eine Erkrankung hat, die einen Besuch einer Gemeinschaftseinrichtung nach dem 
Infektionsschutzgesetz verbietet.  
Gegen einige der Krankheiten stehen Schutzimpfungen zur Verfügung. Ist Ihr Kind ausreichend 
geimpft, kann das Gesundheitsamt darauf verzichten, ein Besuchsverbot auszusprechen.  
 

2. Mitteilungspflicht  

Falls bei Ihrem Kind aus den zuvor genannten Gründen ein Besuchsverbot besteht, informieren Sie 
uns bitte unverzüglich darüber und über die vorliegende Krankheit. Dazu sind Sie gesetzlich verpflichtet 
und tragen dazu bei, dass wir zusammen mit dem Gesundheitsamt die notwendigen Maßnahmen 
gegen eine Weiterverbreitung ergreifen können. Seite 2 von 2 Stand: 22.01.2014  
 

3.  Vorbeugung ansteckender Krankheiten  

Gemeinschaftseinrichtungen sind nach dem Infektionsschutzgesetz verpflichtet, über allgemeine 
Möglichkeiten zur Vorbeugung ansteckender Krankheiten aufzuklären.  
 
Wir empfehlen Ihnen daher unter anderem darauf zu achten, dass Ihr Kind allgemeine Hygieneregeln 
einhält. Dazu zählt vor allem das regelmäßige Händewaschen vor dem Essen, nach dem 
Toilettenbesuch oder nach Aktivitäten im Freien.  
 
Ebenso wichtig ist ein vollständiger Impfschutz bei Ihrem Kind. Impfungen stehen teilweise auch für 
solche Krankheiten zur Verfügung, die durch Krankheitserreger in der Atemluft verursacht werden und 
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somit durch allgemeine Hygiene nicht verhindert werden können (z.B. Masern, Mumps und 
Windpocken).  
Weitere Informationen zu Impfungen finden Sie unter: www.impfen-info.de.  
 
In diesem Zusammenhang sollten Sie wissen, dass in Deutschland die Impfung gegen Masern 
für alle Kinder, die einen Kindergarten oder eine Schule nach dem 1. März 2020 besuchen, 
gesetzlich vorgeschrieben ist. Ohne diese Impfung darf Ihr Kind unsere Einrichtung nicht besuchen.     

Kinder, die bereits eine Kindertageseinrichtung oder Schule besuchen, haben bis zum 31. Juli 2021 
Zeit, die fehlende bzw. abgelaufene Impfung nachzuholen. Nach Ablauf dieser Frist kann eine 
Geldbuße in Höhe von bis zu € 2.500 gegen die Eltern und gegen die Einrichtung verhängt werden, 
wenn ein Kind ohne Impfung bzw. mit abgelaufener Impfung die Einrichtung besucht. Ohne diese 
Impfung kann also Ihr Kind unsere Einrichtung nicht besuchen.   

Sollte das Kind an einer chronischen oder Immunerkrankung leiden, die einer Masernimpfung 
entgegensteht, bitten wir die Eltern, dem Gesundheitsbogen eine entsprechende ärztliche 
Bescheinigung beizulegen. Zur Erinnerung: Das Gesundheitsbogen und die entsprechenden 
Unterlagen müssen in einem geschlossenen Umschlag zur Kenntnis der Schulkrankenschwester 
eingereicht werden.   
 
Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihre/n Haus- oder Kinderarzt/-ärztin oder an 
Ihr Gesundheitsamt. Auch wir helfen Ihnen gerne weiter.  
 
Tabelle1: Besuchsverbot von Gemeinschaftseinrichtungen und Mitteilungspflicht der 

Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder Erkrankung an folgenden Krankheiten 

 

1. Cholera  

2. Diphtherie 

3. Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 

4. virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. Ebola) 

5. Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis 

6. ansteckende Borkenflechte (Impetigo contagiosa) 

7. Keuchhusten (Pertussis) 

8. ansteckungsfähige Lungentuberkulose 

9. Masern 

10. Meningokokken-Infektionen 

11. Mumps 

12. Typhus oder Paratyphus 

13. Pest 

14. Kinderlähmung (Poliomyelitis) 

 14a. Röteln 

15. Scharlach oder andere Infektionen mit dem Bakterium Streptococcus pyogenes 

16. bakterieller Ruhr (Shigellose) 

17.  Skabies (Krättze) 

18. Typhus abdominalis 

19. durch Hepatitisviren A oder E verursachte Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E) 

20. Windpocken (Varizellen) 
  

  

 

 

 

 

http://www.impfen-info.de/
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Tabelle 2: Besuch von Gemeinschaftseinrichtungen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und 

Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Ausscheidung folgender Krankheitserreger 

 

1. Cholera-Bakterien 

2. Diphtherie-Bakterien 

3. Typhus-Bakterien 

4. Paratyphus-Bakterien 

5. Shigellenruhr-Bakterien 

6. EHEC-Bakterien 
  

 

Tabelle 3: Besuchsverbot und Mitteilungspflicht der Sorgeberechtigten bei Verdacht auf oder 

Erkrankung an folgenden 

Krankheiten bei einer anderen Person in der Wohngemeinschaft 

 

1. Cholera 

2.  Diphtherie  

3. Darmentzündung (Enteritis), die durch EHEC verursacht wird  

4. virusbedingtes hämorrhagisches Fieber (z.B. Ebola) 

5. Hirnhautentzündung durch Hib-Bakterien  

6. ansteckungsfähige Lungentuberkulose 

7. Masern 

8. Meningokokken-Infektionen 

9. Mumps 

10. Paratyphus 

11. Pest 

12. Kinderlähmung (Poliomyelitis) 

13. bakterielle Ruhr (Shigellose) 

14. Typhus 

15. Gelbsucht/Leberentzündung (Hepatitis A oder E) durch Hepatitis Viren A oder E verursachte 
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Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen 

(Infektionsschutzgesetz - IfSG) 

 

§ 33 Gemeinschaftseinrichtungen 

Gemeinschaftseinrichtungen im Sinne dieses Gesetzes sind Einrichtungen, in denen überwiegend 

minderjährige Personen betreut werden; dazu gehören insbesondere:  

1.Kindertageseinrichtungen und Kinderhorte, 

2. die nach § 43 Absatz 1 des Achten Buches Sozialgesetzbuch erlaubnispflichtige indertagespflege, 

3. Schulen und sonstige Ausbildungseinrichtungen, 

4. Heime und 

5.Ferienlager. 

 
§ 34  

Gesundheitliche Anforderungen, Mitwirkungspflichten, Aufgaben des Gesundheitsamtes 
 
§ 34 hat 2 frühere Fassungen und wird in 18 Vorschriften zitiert 
 

(1) Personen, die an 

1. Cholera 

2. Diphtherie 

3. Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 

4. virusbedingtem hämorrhagischen Fieber 

5. Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis 

6. Impetigo contagiosa (ansteckende Borkenflechte) 

7. Keuchhusten 

8. ansteckungsfähiger Lungentuberkulose 

9. Masern 

10. Meningokokken-Infektion 

11. Mumps 

12. Paratyphus 

13. Pest 

14. Poliomyelitis 

14a. Röteln 

15. Scharlach oder sonstigen Streptococcus pyogenes-Infektionen 

16. Shigellose 

17. Skabies (Krätze) 

18. Typhus abdominalis 

19. Virushepatitis A oder E 

20. Windpocken 

 

erkrankt oder dessen verdächtig oder die verlaust sind, dürfen in den in § 33 genannten 
Gemeinschaftseinrichtungen keine Lehr-, Erziehungs-, Pflege-, Aufsichts- oder sonstige Tätigkeiten 
ausüben, bei denen sie Kontakt zu den dort Betreuten haben, bis nach ärztlichem Urteil eine 
Weiterverbreitung der Krankheit oder der Verlausung durch sie nicht mehr zu befürchten ist. 2Satz 1 
gilt entsprechend für die in der Gemeinschaftseinrichtung Betreuten mit der Maßgabe, dass sie die dem 
Betrieb der Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume nicht betreten, Einrichtungen der 
Gemeinschaftseinrichtung nicht benutzen und an Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung nicht 

https://www.buzer.de/gesetz/2148/al30417.htm
https://www.buzer.de/gesetz/2148/v30417.htm
https://www.buzer.de/33_IfSG.htm
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teilnehmen dürfen. 3Satz 2 gilt auch für Kinder, die das 6. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und 
an infektiöser Gastroenteritis erkrankt oder dessen verdächtig sind. 
 

(2) Ausscheider von 

1. Vibrio cholerae O 1 und O 139 
2.Corynebacterium spp., Toxin bildend 
3.Salmonella Typhi 
4.Salmonella Paratyphi 
5.Shigella sp. 
6.enterohämorrhagischen E. coli (EHEC) 

 

dürfen nur mit Zustimmung des Gesundheitsamtes und unter Beachtung der gegenüber dem 
Ausscheider und der Gemeinschaftseinrichtung verfügten Schutzmaßnahmen die dem Betrieb der 
Gemeinschaftseinrichtung dienenden Räume betreten, Einrichtungen der Gemeinschaftseinrichtung 
benutzen und an Veranstaltungen der Gemeinschaftseinrichtung teilnehmen. 
 

(3) Absatz 1 Satz 1 und 2 gilt entsprechend für Personen, in deren Wohngemeinschaft nach 
ärztlichem Urteil eine Erkrankung an oder ein Verdacht auf 

1.Cholera 

2.Diphtherie 

3.Enteritis durch enterohämorrhagische E. coli (EHEC) 

4.virusbedingtem hämorrhagischem Fieber 

5.Haemophilus influenzae Typ b-Meningitis 

6.ansteckungsfähiger Lungentuberkulose 

7.Masern 

8.Meningokokken-Infektion 

9.Mumps 

10.Paratyphus 

11.Pest 

12.Poliomyelitis 

12a.Röteln 

13.Shigellose 

14.Typhus abdominalis 

15.Virushepatitis A oder E 

16.Windpocken 

 

aufgetreten ist. 

 

(4) Wenn die nach den Absätzen 1 bis 3 verpflichteten Personen geschäftsunfähig oder in der 

Geschäftsfähigkeit beschränkt sind, so hat derjenige für die Einhaltung der diese Personen nach den 

Absätzen 1 bis 3 treffenden Verpflichtungen zu sorgen, dem die Sorge für diese Person zusteht. Die 

gleiche Verpflichtung trifft den Betreuer einer von Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 3 

betroffenen Person, soweit die Erfüllung dieser Verpflichtungen zu seinem Aufgabenkreis gehört. 

 

(5) Wenn einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3 genannten Tatbestände bei den in Absatz 1 

genannten Personen auftritt, so haben diese Personen oder in den Fällen des Absatzes 4 der 

Sorgeinhaber der Gemeinschaftseinrichtung hiervon unverzüglich Mitteilung zu machen. Die Leitung 

der Gemeinschaftseinrichtung hat jede Person, die in der Gemeinschaftseinrichtung neu betreut wird, 

oder deren Sorgeberechtigte über die Pflichten nach Satz 1 zu belehren. 
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(6) Werden Tatsachen bekannt, die das Vorliegen einer der in den Absätzen 1, 2 oder 3 aufgeführten 

Tatbestände annehmen lassen, so hat die Leitung der Gemeinschaftseinrichtung das Gesundheitsamt, 

in dessen Bezirk sich die Gemeinschaftseinrichtung befindet, unverzüglich zu benachrichtigen und 

krankheits- und personenbezogene Angaben zu machen. Dies gilt auch beim Auftreten von zwei oder 

mehr gleichartigen, schwerwiegenden Erkrankungen, wenn als deren Ursache Krankheitserreger 

anzunehmen sind. Eine Benachrichtigungspflicht besteht nicht, wenn der Leitung ein Nachweis darüber 

vorliegt, dass die Meldung des Sachverhalts nach § 6 bereits erfolgt ist. 

 

(7) Die zuständige Behörde kann im Einvernehmen mit dem Gesundheitsamt für die 

in § 33 genannten Einrichtungen Ausnahmen von dem Verbot nach Absatz 1, auch in Verbindung mit 

Absatz 3, zulassen, wenn Maßnahmen durchgeführt werden oder wurden, mit denen eine Übertragung 

der aufgeführten Erkrankungen oder der Verlausung verhütet werden kann. 

 

(8) Das Gesundheitsamt kann gegenüber der Leitung der Gemeinschaftseinrichtung anordnen, dass 

das Auftreten einer Erkrankung oder eines hierauf gerichteten Verdachtes ohne Hinweis auf die Person 

in der Gemeinschaftseinrichtung bekannt gegeben wird. 

 

(9) Wenn in Gemeinschaftseinrichtungen betreute Personen Krankheitserreger so in oder an sich 

tragen, dass im Einzelfall die Gefahr einer Weiterverbreitung besteht, kann die zuständige Behörde die 

notwendigen Schutzmaßnahmen anordnen. 

 

(10) Die Gesundheitsämter und die in § 33 genannten Gemeinschaftseinrichtungen sollen die 

betreuten Personen oder deren Sorgeberechtigte gemeinsam über die Bedeutung eines vollständigen, 

altersgemäßen, nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutzes 

und über die Prävention übertragbarer Krankheiten aufklären. 

 

(10a) Bei der Erstaufnahme in eine Kindertageseinrichtung haben die Personensorgeberechtigten 

gegenüber dieser einen schriftlichen Nachweis darüber zu erbringen, dass zeitnah vor der Aufnahme 

eine ärztliche Beratung in Bezug auf einen vollständigen, altersgemäßen, nach den Empfehlungen der 

Ständigen Impfkommission ausreichenden Impfschutz des Kindes erfolgt ist. Wenn der Nachweis nicht 

erbracht wird, benachrichtigt die Leitung der Kindertageseinrichtung das Gesundheitsamt, in dessen 

Bezirk sich die Einrichtung befindet, und übermittelt dem Gesundheitsamt personenbezogene 

Angaben. Das Gesundheitsamt kann die Personensorgeberechtigten zu einer Beratung 

laden. Weitergehende landesrechtliche Regelungen bleiben unberührt. 

 

(11) Bei Erstaufnahme in die erste Klasse einer allgemein bildenden Schule hat das Gesundheitsamt 

oder der von ihm beauftragte Arzt den Impfstatus zu erheben und die hierbei gewonnenen aggregierten 

und anonymisierten Daten über die oberste Landesgesundheitsbehörde dem Robert Koch-Institut zu 

übermitteln. 

 

https://www.buzer.de/6_IfSG.htm
https://www.buzer.de/33_IfSG.htm
https://www.buzer.de/33_IfSG.htm

